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B e l' ich t 

des Finanzausschusses 

l";hRT' rl.en ~e~(.lt:zp.'"',~besc1111uß des N' ~tl· ona1rates ~Tom 18 Junl· 1°73 .... _. __ _ _ _ _ ~ _ ~ _ I c. _ . 'v.' - "7 , 

betreffe:c.d ein Bu_ndesgesetz, mit dem das GehaltsUbcr1eitungsge­

setz geändert wird_ (1. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1973) 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates enthält 

als \vichtj.gste Punkte eine Neurege1ung der Anstellungserfordernisse und 

des Dienstprüfungswesens im Bereiche deI' Post- und Telegraphen­

verv'Ialtung, eine erweiterte Verordnungsermächtigung zur Schaffung 

von staatlichen Ausbildungslehrgängen für Dienstpriifungen, die 

BeT'sini.gung offener Probleme, die sich im Zusammenhang mit dem 

:Ln der Verfassung vorgesehenen Amtstitelverleihungsrecht des 

B'-.l.r:despräsidenten ergaben sowie eine Vereinheitlichung von Amts­

titeln in einigen Bereichen, wie z.B. bei Dienstzweigen der Post-

und Telegraphenvervml tung und des Bundesheeres • 

Der Finanzausschuß hat die gegenst~ndlichG Vorlage in seiner 

SitzutJ.g vom 26. Juni 1973 in Verhandlung genommen und einstimmig 

beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 

erheben. 

Als Ergeb~is seiner Beratung stellt der Flnanzausschuß somit 

den :~ntra~ der Bundesrat 1'1011e beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 189 Juni 1973, 

b,etreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsüberleitungsge­

setz geändert -y,Tirci (1. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1973), 

-"'lird kein Einspruch erhoben. 

Hermine K u ban e k 
Berichterstatter 

Wien, am 26. Juni 1973 
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